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Änderung der Richtlinien zur Gewährung von Zuwen-

dungen zur Förderung einer Qualifizierung in Kinderta-
geseinrichtungen zur staatlich geprüften Kinderpflege-

rin oder zum staatlich geprüften Kinderpfleger

21630

Änderung der Richtlinien zur Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung einer Qualifizierung 

in Kindertageseinrichtungen zur staatlich geprüften Kinderpflegerin 
oder zum staatlich geprüften Kinderpfleger

 

Runderlass 
des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

 
Vom 6. Mai 2022

1

In Nummer 7.1.1 der Richtlinien zur Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer Qualifizie-
rung in Kindertageseinrichtungen zur staatlich geprüften Kinderpflegerin oder zum staatlich ge-
prüften Kinderpfleger vom 18. Februar 2022 (MBl. NRW. S. 95) wird die Angabe „30. April 2022“ 
durch die Angabe „15. Juni 2022“ ersetzt.
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Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.

- MBl. NRW. 2022 S. 418
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